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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dieser Ausgabe starten wir in das Jahr 2025, für das ich Ihnen nach-

träglich noch alles Gute wünsche!

Mit dem Jahresbeginn sind wieder zahlreiche Änderungen in den Be-

reichen Steuern und Wirtschaft in Kraft getreten. Nach dem Jahres-

steuergesetz 2024 und dem Gesetz zur steuerlichen Freistellung des 

Existenzminimums 2024 wurde zum Ende des Jahres 2024 auch noch 

das Steuerfortentwicklungsgesetz in einer sehr abgespeckten Version 

beschlossen. Viele Änderungen und geplante Erleichterungen mussten 

nach dem Bruch der Ampelkoalition gestrichen werden, um in einem 

letzten gemeinsamen Kraftakt noch die rechtlich notwendigen Anpas-

sungen bei dem Grundfreibetrag, dem Kinderfreibetrag und dem Kinder-

geld beschließen zu können. Ob die gestrichenen Maßnahmen Zugang 

zu	einem	anderen	Gesetzentwurf	einer	neuen	Bundesregierung	finden	
werden, bleibt abzuwarten.

Über den Jahreswechsel gab es auch wieder zahlreiche Gerichtsurteile 

und Verwaltungsanweisungen. Zum einen hat das Bundessozialgericht 

entschieden, dass Fremdgeschäftsführer einer Kapitalgesellschaft so-

zial	versicherungspflichtig	sind,	wenn	sie	keinen	ausreichenden	Einfluss	
auf	Gesellschafterbeschlüsse	nehmen	können.	Ein	solcher	Einfluss	kann	
sich beispielsweise durch die Stellung als Gesellschafter einer ande-

ren Gesellschaft ergeben, z. B. bei Holdingstrukturen. Zur Vermeidung 

einer	 Sozialversicherungspflicht	 muss	 der	 Geschäftsführer	 dann	 zu	
mehr als 50 % an der Holdinggesellschaft beteiligt sein. Zum anderen 

entschied	der	Bundesfinanzhof,	dass	bei	der	Gewährung	von	niedrig	ver-
zinsten Darlehen die Ermittlung des Nutzungsvorteils einzugrenzen ist. 

Die	Schenkungsteuer	bemisst	sich	demnach	nicht	nach	der	Differenz	
zwischen dem vereinbarten Zinssatz und dem steuerlich pauschalierten 

Zinssatz	von	5,5	%,	sondern	nach	der	Differenz	zwischen	dem	vereinbar-
ten Zinssatz und dem tatsächlich marktüblichen Zinssatz.

Zu diesen und allen weiteren Themen wünsche ich Ihnen eine spannende 

Lektüre sowie einen guten Start in ein sonniges Frühjahr!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Michael Baum 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner
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März

1. März 2025

		Alle	Steuerpflichtigen	und	Unternehmen	können	zur	
Vermeidung von Nachzahlungszinsen auf Steuer-

nachforderungen einen Antrag auf nachträgliche 
Erhöhung der Steuervorauszahlungen für das 
Jahr 2023 stellen. Die Finanzverwaltung kann einen 

entsprechenden Bescheid nur bis zum 31.3.2025  

erlassen.

10. März 2025

		Einkommensteuer-	und	Körperschaftsteuerpflichtige	
können bei voraussichtlich geringeren Einkünften 

einen Antrag auf Herabsetzung der Einkommen-
steuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen 
für das Jahr 2025 beantragen.

31. März 2025

		Steuerpflichtige,	 die	 Grundsteuer	 zahlen,	 können	
bei wesentlicher Ertragsminderung des Grund-

stücks einen Antrag auf Minderung der Grund-
steuer 2025 stellen.

  Unternehmen, die mit selbstständigen Künstlern und 

Publizisten zusammenarbeiten, müssen die Jahres-
meldung an die Künstlersozialkasse übermitteln.

  Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften 

müssen ihren Jahresabschluss zum 31.12.2024 

aufstellen. Bei einem vom Kalenderjahr abweichen-

den Geschäftsjahr endet die Aufstellungsfrist für 

den Jahresabschluss drei Monate nach Ablauf des 

Geschäftsjahres.

  Unternehmen mit durchschnittlich mindestens 20 

Mit arbeitern müssen die Anzahl der beschäftigten 

Schwerbehinderten im Kalenderjahr 2024 nebst  

Berechnung und Zahlung der Ausgleichsabgabe 
bei der Agentur für Arbeit melden.

  Stromintensive Produktionsunternehmen kön-

nen einen Antrag auf teilweise Entlastung nach  

§ 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) oder 

Offshore-Netzumlage	 für	 das	 Begünstigungsjahr	
2024 stellen. Voraussetzung ist in der Regel ein 

Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers. 

vWichtige Fristen und Termine 2025

  Unternehmen mit einem durchschnittlichen Ge-
samt energieverbrauch von mehr als 2,5 Giga-
wattstunden pro Jahr	müssen	die	im	EnergieefÏzi-
enzgesetz gesetzlich festgelegten Informationen auf 

der Plattform für Abwärme melden. Die Meldung er-

streckt sich ausschließlich auf Abwärmepotenziale.

April 

30. April 2025

  Unternehmen mit hohem Strom-, Gas- bzw. Wärme -

verbrauch, die eine Selbstverpflichtungserklärung
zur Arbeitsplatzerhaltung vorgelegt haben, unter-

liegen	einer	abschließenden	Berichtspflicht,	die	in	
jedem Fall einen durch einen Prüfer testierten Nach-

weis zur Darstellung der Arbeitsplatzentwicklung  

erforderlich macht. Der Abschlussbericht wird 

im Anschluss an den nachzuweisenden Zeitraum 

(1.1.2023 bis 30.4.2025) einzureichen sein. Eine 

Frist für die Einreichung wurde in den gesetzlichen 

Regelungen nicht explizit festgelegt und wurde auch 

im Nachgang noch nicht festgesetzt. 

Mai

15. Mai 2025

  Unternehmen, die Verkaufsverpackungen in Verkehr 

bringen, müssen bei der Zentralen Stelle Verpa-

ckungsregister eine Vollständigkeitserklärung für 
Verkaufsverpackungen	betreffend	das	Jahr	2024	
hinterlegen. Diese ist von einem bei der Zentralen 

Stelle registrierten Sachverständigen, Wirtschafts-

prüfer, Steuerberater oder vereidigten Buchprüfer 

zu prüfen.

31. Mai 2025

  Sehr stromintensive Unternehmen können Beihilfen 
für indirekte CO

2
-Kosten beantragen. Die Antrags-

frist auf Strompreiskompensation für das Jahr 2024 

läuft jetzt ab und kann nicht verlängert werden. Der 

Antrag ist elektronisch zu stellen und von einem 

Wirtschaftsprüfer zu prüfen.
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  Kleine Kapitalgesellschaften müssen ihren Jahres-
abschluss zum 31.12.2024 aufstellen. Bei einem 

vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr endet 

die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss sechs  

Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres.

  Unternehmer, die nicht in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union ansässig sind, müssen, um ihre 

in Deutschland gezahlte Umsatzsteuer erstattet zu 

bekommen, beim Bundeszentralamt für Steuern 

einen Vorsteuervergütungsantrag stellen.

  Kirchensteuerpflichtige Personen können beim  

Bundeszentralamt für Steuern einen optionalen 
Sperrvermerk hinsichtlich der Religionszugehö-
rigkeit beantragen. Dadurch kann der Abzug von 

Kirchensteuer auf Zins- und Dividendenerträge etc. 

durch Banken oder Kapitalgesellschaften verhindert 

werden.

  Steuerpflichtige und Unternehmen sollten zur 

Vermeidung von Nachzahlungszinsen ihre zu  

erwartenden Steuernachzahlungen für das Jahr 2023 

an das zuständige Finanzamt überweisen. Entspre-

chende freiwillige Zahlungen sollten dort bis zum 

30.6.2025 eingegangen sein. Erstattungs- und Nach-

zahlungszinsen werden coronabedingt erst ab dem 

1.7.2025 berechnet.

  Stromintensive Unternehmen können die teil- 

weise	Befreiung	von	der	KWKG-Umlage	und	Offshore-
Netzumlage für 2026 beantragen. Voraussetzung ist 

der Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers.

  BrennstoffkostenintensiveUnternehmen können 

nach der BECV (BEHG-Carbon-Leakage-Verordnung) 

einen Antrag auf Kompensation zum Erhalt der grenz-

überschreitenden Wettbewerbsfähigkeit stellen.

Hinweis: 
Die Übersicht der wichtigen Fristen und Termine ent-

hält lediglich eine Auswahl an besonderen Fristen. 

Regelmäßig	wiederkehrende	Fristen	und	Termine,	z. B.	
Umsatz- und Lohnsteuervoranmeldungen, Kapitaler-

tragsteueranmeldungen oder auch Zahlungstermine, 

bleiben zugunsten der Prägnanz ungenannt.

  Eigenversorger und Eigenerzeuger elek trischer 
Energie müssen bestimmte Basisangaben sowie 

die selbst erzeugten und selbst verbrauchten um -

lagepflichtigen	Strommengen	an	den	Übertragungs-

netzbetreiber mitteilen.

  Stromintensive Unternehmen sowie Elektrizitäts-

versorgungsunternehmen müssen die im Vorjahr 

gelieferten und verbrauchten Strommengen für 
EnFG-Endabrechnungen gegenüber dem Übertra-

gungsnetzbetreiber mitteilen. Voraussetzung ist der 

Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers.

Juni

2. Juni 2025

  Nach einer umwandlungssteuerlichen Einbrin-
gung von Betrieben, Teilbetrieben, Mitunternehmer-

anteilen oder Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 

in eine Kapitalgesellschaft muss in den folgenden 
sieben Jahren gegenüber dem zuständigen  
Finanzamt gemeldet werden, wem die Anteile an 

der übernehmenden Kapitalgesellschaft, die der Ein-

bringende als Gegenleistung erhalten hat, und wem 

die eingebrachten Anteile an Kapitalgesellschaften 

zuzurechnen sind. Nachzuweisen sind die Verhält-

nisse zum abgelaufenen Jahrestag der Einbringung.

  Kapitalgesellschaften müssen ihre Gesellschafter 

über die Möglichkeit zum Widerspruch gegen die 
Mitteilung der Kirchenzugehörigkeit durch das 

Bundeszentralamt für Steuern an die Gesellschaften 

im Zusammenhang mit der Einbehaltung von Abgel-

tungsteuer auf Dividendenzahlungen im Jahr 2025 

informieren.

  Die Jahressteuererklärungen 2023, die durch 

einen Steuerberater erstellt werden, müssen nun 

abgegeben werden. Die Abgabefrist wurde aufgrund 

der Coronakrise um drei Monate verlängert.

30. Juni 2025

		Steuerpflichtige	mit	Tochtergesellschaften	oder	Be-

triebsstätten im Ausland müssen außergewöhnli-
che Geschäftsvorfälle des Vorjahres mit auslän-

dischen verbundenen Unternehmen dokumentieren. 
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Steuergesetzänderungen zum 
1.1.2025

Zum Jahresbeginn 2025 ist wieder eine Vielzahl von 
Gesetzesänderungen in Kraft getreten. Einige wich-
tige Neuerungen im steuerlichen und betrieblichen 
Bereich haben wir in der nachfolgenden Übersicht 
für Sie zusammengestellt.

Einkommensteuer/Körperschaftsteuer: 
  Die Anhebung des Grundfreibetrags von 11.784 € 

auf 12.096 € sowie die Anpassung des Steuertarifs  

führen zu einkommensteuerlichen Entlastungen.

  Der Kinderfreibetrag wurde von 3.306 € auf 3.336 €  

pro Kind und Elternteil angehoben.

  Der Abzug von Kinderbetreuungskosten wurde auf 

80 % der Aufwendungen, maximal 4.800 €, erhöht. 

Bislang waren zwei Drittel der Aufwendungen, maxi-

mal 4.000 €, abzugsfähig.

  Bonusleistungen, die Krankenversicherungen für ge-

sundheitsbewusstes Verhalten von bis zu 150 € jähr-

lich zahlen, gelten nicht als Beitragsrück erstattung 

und mindern daher nicht die steuerlich abzugsfähi-

gen Krankenversicherungsbeiträge.

  Der Abzug von Unterhaltszahlungen wird künftig 

nur noch bei Banküberweisung anerkannt.

  Bisher konnten Verluste aus Termingeschäften nur 

mit Gewinnen aus Termingeschäften (begrenzt auf 

20.000 € pro Jahr) verrechnet werden. Künftig ist 

auch eine Verrechnung mit anderen Einkünften aus 

Kapitalvermögen ohne Begrenzung möglich.

  Für Wirtschaftsjahre ab dem 1.1.2025 sind zusam-

men mit der E-Bilanz auch Kontennachweise an die 

Finanzverwaltung zu übermitteln.

		Nach	dem	31.12.2024	angeschaffte,	in	Betrieb	ge-

nommene oder erweiterte Photovoltaikanlagen sind 

steuerbefreit, wenn die maximal zulässige Brutto-

leistung 30 kWp je Wohn- oder Gewerbeeinheit 

nicht überschreitet. Die Bruttoleistung wird damit 

für alle Gebäudearten vereinheitlicht.

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

STEUERN

  Die aufgeschobene Besteuerung geldwerter Vor-

teile für unentgeltlich bzw. vergünstigt übertragene 

Mitarbeiterbeteiligungen wird rückwirkend ab dem 

Veranlagungszeitraum 2024 auf die Übertragung 

von Anteilen an Konzernunternehmen ausgeweitet.

  Vermögensgegenstände können zwischen beteili-

gungsidentischen Personengesellschaften zu Buch-

werten übertragen werden. 

  Die sog. Körperschaftsteuerklausel bei Übertragung 

einzelner Wirtschaftsgüter und in Fällen der Real- 

teilung wurde verschärft.

Lohnsteuer:
  Bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der 

privaten Nutzung von Firmenwagen nach der sog. 

1-%-Regelung wird der Bruttolistenpreis für ab dem 

Jahr	 2025	 angeschaffte	 Hybrid-Elektrofahrzeuge	
nur dann halbiert, wenn die Kohlendioxidemission  

max. 50 g/km oder die Reichweite bei Elektrobe-

trieb mindestens 80 km (bislang 60 km) beträgt.

		Die	 Sachbezugswerte	 für	 freie	 Verpflegung	 und	
freie Unterkunft wurden geringfügig erhöht.

Gewerbesteuer:
  Die gewerbesteuerliche Grundstückskürzung erfolgt 

nicht mehr auf Basis der Einheitswerte, sondern ist 

an die im Erhebungszeitraum als Betriebs ausgabe 

erfasste Grundsteuer geknüpft.

Umsatzsteuer:
  Die Empfangsbereitschaft für elektronische Rech-

nungen muss sichergestellt sein. Ein E-Mail-Post-

fach ist hierfür ausreichend.

  Es wurde eine europäische Kleinunternehmerrege-

lung eingeführt. Für Unternehmer in Deutschland, 

die die Steuerbefreiung in einem anderen Mitglied-

staat der Europäischen Union in Anspruch nehmen 

möchten, gibt es ein besonderes Meldeverfahren.

  Die oberen Grenzwerte für die Anwendung der 

Kleinunternehmerregelung wurden erhöht und Ver-

einfachungen für Kleinunternehmer bei der Rech-

nungsstellung beschlossen.

  Umsatzsteuervoranmeldungen sind monatlich abzu-

geben, wenn die Umsatzsteuer des Vorjahres 9.000 €  

(bislang 7.500 €) übersteigt. Der Schwellenwert zur 

Befreiung von der Abgabe von Umsatzsteuer-Voran-

meldungen wurde von 1.000 € auf 2.000 € erhöht.
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Steuerfortentwicklungsgesetz

Das Steuerfortentwicklungsgesetz, das nach dem 
Bruch der Ampelkoalition in einem letzten gemein-
samen Kraftakt am 19.12.2024 vom Bundestag und 
am 20.12.2024 vom Bundesrat beschlossen wurde, 
ist am 30.12.2024 verkündigt worden und damit 
in Kraft getreten. Zuvor erfuhr der Gesetzentwurf 
noch umfangreiche Änderungen.

Nach dem Bruch der Ampelkoalition wurde am 

19.12.2024 das Steuerfortentwicklungsgesetz im Bun-

destag mit großer Einigkeit beschlossen. Grundlage 

war die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses, 

die nur noch folgende Änderungen enthielt:

  Erhöhung des Grundfreibetrags für das Jahr 2025 

um 312 € auf 12.096 € und für das Jahr 2026 um 

252 € auf 12.348 €

  Anpassung der übrigen Tarifeckwerte (= Einkom-

mensgrenzen für die nächsthöheren Steuersätze), um 

den	Effekt	der	sog.	kalten	Progression	zu	begrenzen

  Anhebung der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag

  Erhöhung des Kindergelds ab dem 1.1.2025 um 5 € 

auf 255 € und ab dem 1.1.2026 um weitere 4 € auf 

259 € pro Monat und pro Kind 

  Erhöhung des Kinderfreibetrags pro Kind für 2025 

um 60 € auf 6.672 € und für 2026 um 156 € auf 

6.828 €

Folgende Maßnahmen waren zwar in dem ursprüng-

lichen Gesetzentwurf enthalten, wurden aber nicht mehr 

durch das Steuerfortentwicklungsgesetz umgesetzt:

		Abschaffung	der	Steuerklassenkombination	3	und	5,	
die ab dem Jahr 2030 geplant war

  Vereinfachungen bei geringwertigen Wirtschafts- 

gütern und beim Sammelposten

  Verlängerung der degressiven Abschreibung für 

nach dem 31.12.2024 und vor dem 1.1.2029 ange-

schaffte	oder	hergestellte	bewegliche	Gegenstände	
des Anlagevermögens

		Anzeigepflicht	für	nationale	Steuergestaltungen

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Hinweis: 
Die Aufstellung basiert auf dem derzeitigen Ge-

setzesstand. Im Laufe des Jahres ist mit weiteren 

Änderungen zu rechnen, möglicherweise auch mit 

Rückwirkung zum 1.1.2025. 

STEUERN

Erbschaftsteuer:
  Der Erbfallkosten-Pauschbetrag wurde von 10.300 €  

auf 15.000 € angehoben.

Sonstiges:
  Das Kindergeld wurde von 250 € auf 255 € monat-

lich erhöht.

		Die	 Aufzeichnungs-	 und	 Vorlagepflichten	 bei	 Ver-
rechnungspreisen wurden neu geregelt. Der Be-

triebsprüfung sind nun innerhalb von 30 Tagen nach 

Bekanntgabe der Prüfungsanordnung unaufgefordert 

die Transaktionsmatrix, die Stammdatendokumenta-

tion und Aufzeichnungen über außer gewöhnliche Ge-

schäftsvorfälle vorzulegen.  

  Die Frist für die Aufbewahrung von Buchungsbele-

gen im Handels- und Steuerrecht wurde von zehn 

auf acht Jahre verkürzt. Gleiches gilt für die umsatz-

steuerliche Aufbewahrungsfrist für Rechnungen.

  Der gesetzliche Mindestlohn wurde von 12,41 € auf 

12,82 € angehoben. Parallel hierzu wurde die Mini-

jobgrenze von 538 € auf 556 € im Monat erhöht. 

Eine Kürzung der Arbeitszeit ist daher im Regelfall 

nicht erforderlich. 

  Die Grundsteuer kann im Rahmen des Bundes- 

modells auf Basis des nachgewiesenen gemeinen 

Werts ermittelt werden, wenn der vom Finanzamt 

ermittelte Grundsteuerwert diesen um mindestens 

40 % übersteigt.

  Steuerbescheide und andere Verwaltungsakte, die 

seit dem 1.1.2025 zur Post gegeben werden, gel-

ten nach vier Tagen (bisher: drei Tage) als bekannt  

gegeben.  
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STEUERN

  Anhebung der Bemessungsgrundlage bei der For-

schungszulage

Nur einen Tag nach dem Bundestag hat am 20.12.2024 

auch der Bundesrat dem Steuerfortentwicklungsgesetz 

zugestimmt. Am 30.12.2024 wurde das Gesetz verkün-

det und ist damit in Kraft getreten.

Hinweis: 
Die Anpassungen des Einkommen steuertarifs, des 

Kinderfreibetrags und des Kindergelds sollen die 

verfassungsrechtlich erforderliche Freistellung 

des Existenzminimums sicherstellen und waren 

daher zwingend noch im Jahr 2024 zu beschließen. 

Inwieweit die gestrichenen Maßnahmen Zugang 

zu einem Gesetzentwurf einer neuen Bundes- 

regierung	finden	werden,	bleibt	abzuwarten.	

Hinweis: 
Die Frist für die Aufbewahrung von Buchungsbe-

legen wurde ab dem 1.1.2025 von zehn auf acht 

Jahre verkürzt. Die Einkunftsgrenze für die sechs-

jährige Aufbewahrungsfrist für Privatpersonen 

wird ab dem 1.1.2027 von 500.000 € im Jahr auf 

750.000 € im Jahr angehoben.

Ablauf von Aufbewahrungs- 
fristen und Entsorgung von 
Unterlagen im Jahr 2025

Unternehmen müssen ihre betrieblichen Unterlagen 
aufgrund gesetzlicher Regelungen sechs, acht bzw. 
zehn Jahre aufbewahren. Auch Privatpersonen mit 
bestimmten Einkünften müssen Unterlagen sechs 
Jahre aufbewahren. Nach Ablauf dieser Fristen 
können im Jahr 2025 die nachfolgend aufgeführten  
Dokumente vernichtet werden.

Unternehmen dürfen ab dem 1.1.2025 folgende Buch-

haltungsunterlagen entsorgen bzw. auf elektronischen 

Datenträgern löschen: 

  Aufzeichnungen der Jahre 2014 und früher

  Inventare, die bis zum 31.12.2014 aufgestellt worden 

sind

  Bücher, Journale und Konten, in denen die letzten 

Eintragungen im Jahr 2014 oder früher erfolgt sind

		 Jahresabschlüsse,	 Eröffnungsbilanzen	 und	 Lage- 
berichte, die im Jahr 2014 oder früher aufgestellt 

worden sind

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

  Buchungsbelege aus dem Jahr 2016 oder früher

  empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Ko-

pien der versandten Handels- oder Geschäftsbriefe, 

die 2018 oder früher empfangen bzw. versandt wurden

  sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unter- 

lagen aus dem Jahr 2018 oder früher 

Hierbei sind allerdings die Fristen für die Steuerfest-

setzung zu beachten. Die vorstehend genannten Unter-

lagen dürfen daher nicht vernichtet werden, wenn sie 

noch von Bedeutung sind, z. B.

  für eine begonnene steuerliche Betriebsprüfung,

  für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche  

Ermittlungen,

  für ein schwebendes oder aufgrund einer Betriebs-

prüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren, 

  zur Begründung von Anträgen an das Finanzamt oder

		bei	vorläufigen	Steuerfestsetzungen	für	diese	Jahre.	

Bei	einer	Umstellung	des	Datenverarbeitungssystems	
dürfen	Daten	des	Altsystems,	die	älter	als	 fünf	 Jahre	
sind, auf einem maschinell auswertbaren Datenträger 

gespeichert	werden.	Sie	müssen	nicht	in	dem	Altsystem	
vorgehalten	werden.	Bei	einer	Systemumstellung	in	den	
Jahren	bis	2019	können	die	mit	dem	Altsystem	erzeug-

ten Daten der Jahre 2015 bis 2019 also auf einem ma-

schinell auswertbaren Datenträger gespeichert werden.

 

Die sechsjährige Aufbewahrungsfrist für Privatper sonen 

gilt, wenn deren Einkünfte aus nicht selbstständiger Ar-

beit, Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen und 

aus sonstigen Einkunftsquellen insgesamt 500.000 €  

im Kalenderjahr übersteigen. Ab dem 1.1.2025 dürfen 

entsprechende Aufzeichnungen und Unterlagen aus 

dem Jahr 2018 und früher vernichtet werden, wenn diese 

für laufende Verfahren nicht mehr von Bedeutung sind.
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Hinweis: 
Eine	 taggenaue	 Auskunft	 über	 etwaige	 offene	
Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge kann der 

Steuerpflichtige	 nach	 entsprechender	 Registrie-

rung (ggf. über seinen Steuerberater) mit der sog. 

Steuerkontoabfrage erhalten.

Kleinbetragsregeln der  
Finanz verwaltung

Neuer Umwandlungssteuer-
erlass

Im Zahlungsverkehr mit der Finanzverwaltung gel-
tenbesondereRegelnfürSteuerpflichtige,diesich
zu Beginn des Jahres 2025 geändert haben.

Das	Bundesfinanzministerium	hat	am	2.1.2025	neue	
Regelungen zur Behandlung von Kleinbeträgen bei 

der Erhebung von Ansprüchen aus dem Steuerschuld-

verhältnis	veröffentlicht:

  Nachzahlungsbeträge von weniger als 1,00 € werden 

erst erhoben, wenn sie zusammen mit anderen Be-

trägen insgesamt 1,00 € überschreiten. 

  Erstattungsbeträge unter 1,00 € werden nur auf An-

trag ausgezahlt oder wenn sich aus mehreren Be-

trägen ein Guthaben über 1,00 € ergibt. 

  Ergibt die Abrechnung eines Steuerbescheides  

einen Nachzahlungsbetrag von insgesamt weniger als  

3,00	€,	so	erfolgt	ein	Hinweis	an	den	Steuerpflich-

tigen. Er kann diesen Kleinbetrag, unabhängig von 

seiner Fälligkeit, erst dann entrichten, wenn unter 

derselben Steuernummer Ansprüche von insgesamt 

mindestens 3,00 € fällig werden. 

  Erfolgt eine fällige Steuerzahlung zu spät, entste-

hen automatisch Säumniszuschläge. Diese Säum-

niszuschläge werden in Zukunft nicht gesondert 

eingefordert, wenn sie 5,00 € nicht überschreiten. 

  Bei fälligen Beträgen von weniger als 10,00 € wird 

in	 Zukunft	 keine	 Mahnung	 an	 den	 Steuerpflich-
tigen gesendet. Die Mahnung erfolgt erst, wenn der  

Gesamtbetrag 10,00 € überschreitet. 

Am2.1.2025hatdasBundesfinanzministeriumden
neuenUmwandlungssteuererlassveröffentlicht.Er
berücksichtigt Gesetzesänderungen und höchst-
richterliche Entscheidungen zum Umwandlungs-
steuergesetz.

Das	Bundesfinanzministerium	hat	am	2.1.2025	seine	
verbindlichen Auslegungen zur steuerlichen Behand-

lung von Umwandlungs- und Umstrukturierungsvor-

gängen aktualisiert. Der bisher gültige Umwandlungs-

steuererlass stammt aus dem Jahr 2011 und wurde 

mit	dem	nun	veröffentlichten	Erlass	in	vielen	Punkten	
überarbeitet. 

Der neue Umwandlungssteuererlass enthält neben An-

passungen an in der Zwischenzeit ergangene Recht-

sprechung	des	Bundesfinanzhofs	und	Gesetzesände-

rungen eine Vielzahl an Klarstellungen, Präzisierungen 

und technischen Änderungen, dazu gehören

  die Erweiterung des Anwendungsbereichs des Um-

wandlungssteuergesetzes bei ausländischen Ab-

spaltungen,

  die Umsetzung der Rechtsprechung des Bundes-

finanzhofs	zu	diversen	Fragen	der	Auswirkung	von	
Umwandlungen auf steuerliche Organschaften,

  Ausführungen zur steuerlichen Behandlung von 

Kosten im Zusammenhang mit Umwandlungen,

  eine Stellungnahme zur Behandlung von steuerlichen 

Ansatzverboten im Rahmen von Umwandlungen und 

den daraus resultierenden Konsequenzen und

  Klarstellungen zu schädlichen Gegenleistungen im 

Rahmen von Einbringungen in Kapitalgesellschaften.

Insgesamt sorgen die neuen Verwaltungsanweisungen 

für mehr Rechtssicherheit in der praktischen Anwen-

dung des Umwandlungssteuergesetzes, auch wenn 

nicht alle Anpassungen zugunsten der Unternehmen 

ausfallen.

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN FÜR UNTERNEHMEN
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Merke: 
Der	aktualisierte	Umwandlungssteuer	erlass	findet	
auf	alle	offenen	Fälle	Anwendung,	in	soweit	er	nicht	
mit der im Einzelfall maß geb lichen Rechtslage in 

Widerspruch steht.

Empfehlung: 
Steuerpflichtige	 sollten	 be		stehende	 Darlehens-

transaktionen auf die neuen Verwaltungsregelun-

gen zu den Verrechnungs preisen überprüfen und 

ggf. anpassen.

Neue Verwaltungsgrundsätze 
zu den Verrechnungspreisen

Anpassung der Steueroasen-
Gebiete

DasBundesfinanzministeriumhatam12.12.2024
die endgültige Version der neuen Verwaltungs-
grundsätzezudenVerrechnungspreisenveröffent-
licht. Die Neufassung enthält u. a. wichtige Klar-
stellungen zu den Finanzierungsbeziehungen im 
Konzern sowie eine Vereinfachung für bestimmte 
Marketing- und Vertriebsgesellschaften.

Das Bundesfinanzministerium veröffentlichte am 

12.12.2024 die neuen Verwaltungsgrundsätze zu 

den Verrechnungspreisen. Darin werden die im 

Außensteuer gesetz neu eingeführten Vorschriften zum 

Fremdvergleich bei konzerninternen Finanztransak-

tionen präzisiert. Nach diesen neuen Vorschriften ent-

spricht eine Finanzierungsbeziehung nicht dem Fremd-

vergleichsgrundsatz,	 wenn	 der	Steuerpflichtige	 nicht	
glaubhaft machen kann, dass er den Kapitaldienst für 

die gesamte Laufzeit leisten kann und die Finanzierung 

für den Unternehmenszweck erforderlich ist. Der Zins-

satz muss dabei dem Konzernrating entsprechen, es 

sei denn, ein Einzelrating zeigt etwas anderes.

Weiter gilt die gesetzliche Vermutung, dass eine Finan-

zierungsbeziehung funktions- und risikoarm ist, wenn das 

Unternehmen nur als Vermittler agiert oder es sich um 

Weiterleitungsdarlehen handelt, wobei ein Gegenbeweis 

durch	eine	Funktions-	und	Risikoanalyse	möglich	ist.

Die neuen Verwaltungsgrundsätze präzisieren, dass 

risikobehaftete Finanzierungen nicht grundsätzlich un-

üblich sind. Die Schuldentragfähigkeit kann durch Prog-

noserechnungen oder das Unternehmensrating nachge-

wiesen werden. Bei kurzfristigen Kapitalüberlassungen 

und Alt-Darlehen gelten vereinfachte Anforderungen. 

Eine Einkünftekorrektur ist nur bei einem unüblichen 

Zinssatz nötig. Ein abgeleitetes Rating aus dem Grup-

Am 8.10.2024 hat der Rat der Europäischen Union 
die sog. schwarze Liste der nicht kooperativen 
Länder und Gebiete für Steuerzwecke aktualisiert. 
Fünf Länder und Gebiete wurden von der Liste ge-
nommen. Sie gelten damit ab dem in der Liste ge-
nannten Datum wieder als kooperativ. 

Am 8.10.2024 hat der Rat der Europäischen Union die 

sog. schwarze Liste der nicht kooperativen Länder und 

FÜR INTERNATIONAL TÄTIGE UNTERNEHMEN
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penrating kann ebenfalls dem Fremdvergleichsgrund-

satz entsprechen.

Die neuen Verwaltungsgrundsätze sind erstmals für den 

Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden. 

Weiterhin hat die Finanzverwaltung den am 19.2.2024 

veröffentlichten	finalen	Bericht	zum	sog.	 „Amount	B“	
angenommen.	Dieser	„Amount	B“	regelt	die	vereinfach-

te Bestimmung einer fremdüblichen Routinevergütung 

für risikoarme Marketing- und Vertriebstätigkeiten. Der 

Ansatz gilt für Geschäftsbeziehungen, bei denen Waren 

von verbundenen Unternehmen eingekauft und an Drit-

te weiterverkauft werden, und erfordert ein Verhältnis 

der operativen Aufwendungen zum Umsatz von 3 % bis 

20 % bzw. 30 %. Die Bestimmung des Routinegewinns 

erfolgt mittels der Nettogewinnmargenmethode und 

einer	Preismatrix	mit	spezifischen	EBIT-Margen.	

Ab 2025 wird dieser Ansatz in Deutschland anerkannt, 

sofern eine Geschäftsbeziehung mit einem der rund 

50 aufgelisteten Steuerhoheitsgebiete besteht und ein 

Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt. Der andere 

Vertragsstaat muss ebenfalls den vereinfachten An-

satz anwenden.



Steuern & Wirtschaft aktuell 1/2025 11

STEUERN

Empfehlung: 
Sofern Beziehungen zu den elf nicht kooperativen 

Ländern und Gebieten auf der sog. schwarzen 

Liste bestehen, sollten die steuerlichen Auswir-

kungen geprüft werden.

Fazit: 
Darlehen unter Familienangehörigen können 

steuerliche Risiken bergen. Im Vorfeld sollten 

die Vereinbarungen steuerlich geprüft werden, 

um sie optimal zu gestalten.

Schenkungsteuer bei niedrig  
verzinsten Darlehen

Erbschaft- und schenkung-
steuerliche Begünstigung für 
Betriebsgrundstücke in der  
Bebauung

Die Gewährung eines nicht marktüblich ver zinsten 
Darlehens führt zu einer Schenkung. Die Höhe be-
misst sich nach dem Zinsvorteil. Der Vergleich mit 
dem steuerlich pauschalierten Zinssatz von 5,5 % 
kannnachdemUrteildesBundesfinanzhofsvom
31.7.2024 nicht herangezogen werden, wenn für 
vergleichbare Darlehen ein niedrigerer marktübli-
cher Zinssatz festgestellt wird.

Zinslose, aber auch zinsverbilligte Darlehen zwischen 

Privatpersonen (z. B. Familienangehörigen) können zu 

freigiebigen Zuwendungen und damit zu einer Belas-

tung mit Schenkungsteuer führen. Besteuert wird der 

Betriebliche Grundstücke, die gerade gebaut und 
noch nicht vermietet werden, können im Erb- oder 
Schenkungsfall begünstigt sein, auch wenn sie 
nach Errichtung vermietet werden sollen. Dies ent-
schied das Finanzgericht Münster am 14.11.2024.

An Dritte vermietete Grundstücke sind grundsätzlich 

schädliches Verwaltungsvermögen und bei der Erb-

schaft- und Schenkungsteuer nicht begünstigt. Fraglich 

ist, ob auch am Bewertungsstichtag nicht vermietete 

Grundstücke, die sich noch im Zustand der Bebauung 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN
FÜR UNTERNEHMEN

Gebiete für Steuerzwecke aktualisiert. Mit Wirkung zum 

24.12.2024 hat auch die deutsche Finanzverwaltung ihre 

Liste in der Steueroasenabwehr-Verordnung angepasst. 

In beiden Listen sind die Staaten Antigua und Barbuda, 

Bahamas,	 Belize,	 Seychellen	 sowie	 Turks-Inseln	 und	 
Caicos-Inseln nicht mehr aufgeführt. Sie sind aus steuer-

licher Sicht wieder als kooperative Staaten anzusehen. 

Es verbleiben noch elf Länder und Gebiete, u. a.  

Russland, die als Steueroasen auf beiden Listen geführt 

werden.	Unternehmer	mit	Steuerpflicht	in	Deutschland,	
die Geschäftsbeziehungen mit diesen Gebieten oder 

Ländern führen, müssen damit rechnen, dass dies die 

steuerliche	Behandlung	in	Deutschland	beeinflusst.	So	
kann es sein, dass Betriebsausgaben- oder Werbungs-

kostenabzugsverbote, verschärfte Hinzurechnungs- 

besteuerungen oder Quellensteuermaßnahmen bei Ge-

winnausschüttungen und Anteilsveräußerungen greifen. 

Im Übrigen gelten erhöhte Mitwirkungs- und Aufzeich-

nungspflichten	bei	diesen	Geschäftsbe	ziehungen.

Zinsvorteil als Nutzungsvorteil aufgrund der (teilweise) 

unentgeltlichen Darlehensgewährung. 

Diese	 Vorgehensweise	 hat	 der	 Bundesfinanzhof	 am	
31.7.2024 bestätigt, die Ermittlung des Nutzungsvor-

teils jedoch eingegrenzt. Die Schenkungsteuer be-

misst	sich	nicht	nach	der	Differenz	zwischen	dem	ver-
einbarten Zinssatz und dem steuerlich pauschalierten 

Zinssatz von 5,5 %. Vielmehr ist auf den tatsächlichen 

marktüblichen Zinssatz abzustellen, wenn dieser ermit-

telt werden kann. Im Entscheidungsfall war ein Zinssatz 

von 1 % vereinbart und ein marktüblicher Zinssatz von 

2,81	%	festgestellt	worden.	Nur	die	Differenz	von	1,81	%	
führt	zu	einem	schenkungsteuerpflichtigen	Zinsvorteil.

Ein marktüblicher Zinssatz kann aus vergleichbaren 

Darlehen abgeleitet werden. Vergleichbar müssen die 

Darlehenskonditionen (Laufzeit, Kündigungsmöglich-

keiten, Zahlungs- und Tilgungsmodalitäten und Sicher-

heiten) sein.
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befinden,	Verwaltungsvermögen	darstellen.	Die	Finanz-

verwaltung	vertritt	die	Auffassung,	dass	es	sich	bei	den	
im	Bau	befindlichen	Häusern,	die	später	vermietet	wer-
den sollen, um Verwaltungsvermögen handele. Es kom-

me auf die beabsichtigte Vermietung an. 

Das Finanzgericht Münster entschied am 14.11.2024, 

dass noch nicht vermietete Betriebsgrundstücke, die 

sich	noch	im	Zustand	der	Bebauung	befinden,	zum	erb-

schaftsteuerlich begünstigten Vermögen gehören. Eine 

beabsichtigte Vermietung führe nicht zu schädlichem 

(nicht begünstigtem) Verwaltungsvermögen. Entschei-

dend sei allein, ob im Zeitpunkt der Steuer entstehung 

eine tatsächliche Nutzungsüberlassung an Dritte erfolgt 

(Stichtagsprinzip). Bei ungenutztem Grundbesitz stehe 

nicht zwingend fest, ob dieser künftig eigenbetrieblich 

genutzt wird oder die Nutzung durch Dritte (Vermie-

tung) einer reinen Vermögensverwaltung entspricht. Es 

gelte das strenge Stichtagsprinzip.

Hinweis: 
Die Revision wurde zugelassen. Ob diese eingelegt 

wird	 und	 wie	 der	 Bundesfinanzhof	 entscheidet,	
bleibt abzuwarten.

Keine rückwirkende  
Rechnungskorrektur bei  
fehlendem Hinweis auf  
ein Dreiecksgeschäft

DerBundesfinanzhofentschiedam17.7.2024,dass
Korrekturen von Rechnungen keine Rückwirkung 
entfalten, wenn auf den ursprünglichen Rechnungen 
nicht korrekt auf die Vereinfachungsregelung für in-
nergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte hingewie-
sen wurde. Diese Vereinfachungsregelung ermöglicht 
es, die Steuer schuld auf den letzten Abnehmer im Rei-
hengeschäft zu übertragen und eine umsatzsteuer-
liche Registrierung des Zwischenhändlers im Bestim-
mungsland der Ware zu vermeiden. Fehlt der Hinweis, 
kommt die Vereinfachungsregelung nicht zur Anwen-
dung, selbst wenn nachträg liche Korrekturen der 
Rechnungen vorgenommen werden. 

FÜR UNTERNEHMEN

Ein umsatzsteuerliches Dreiecksgeschäft liegt vor, 

wenn drei Unternehmer über denselben Gegenstand 

ein Geschäft abschließen und dieser Gegenstand un-

mittelbar vom ersten Lieferer an den letzten Abnehmer 

gelangt. Voraussetzung hierfür ist, dass

  die drei Unternehmer in jeweils verschiedenen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union umsatz-

steuerlich registriert sind,

  der Gegenstand der Lieferung aus dem Gebiet eines 

Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mit-

gliedstaates gelangt und durch den ersten Lieferer 

oder den Zwischenhändler befördert oder versendet 

wird und

  die Rechnung des Zwischenhändlers Hinweise auf 

die Umkehr der Steuerschuldnerschaft und auf das 

Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecks-

geschäfts enthält.

Werden	die	obigen	Voraussetzungen	erfüllt,	so	findet	die	
Vereinfachungsregelung eines innergemeinschaftlichen 

Dreiecksgeschäfts Anwendung und die Steuerschuld 

geht auf den letzten Abnehmer über. Eine umsatzsteuer-

liche	Registrierungspflicht	des	Zwischenhändlers	im	Be-

stimmungsland der Ware wird vermieden. 

Vor	dem	Bundesfinanzhof	wurde	nun	die	Möglichkeit	
einer Rechnungskorrektur bei fehlenden Hinweisen 

auf das Dreiecksgeschäft und die Umkehr der Steuer-

schuldnerschaft thematisiert. Die Rechnungen des 

Zwischenhändlers enthielten keine entsprechenden 

Hinweise. Der Zwischenhändler korrigierte seine Rech-

nungen nachträglich, um so von der Vereinfachungs-

regelung Gebrauch machen zu können. Der Bundes- 

finanzhof	schloss	sich	am	17.7.2024	der	Auffassung	des	
Europäischen Gerichtshofs vom 8.12.2022 an. Dieser 

hatte entschieden, dass Rechnungshinweise bei inner-

gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften materielle und 

somit zwingende Voraussetzungen für die Anwendung 

der Vereinfachungsregelung sind. Nachträgliche Rech-

nungskorrekturen entfalten daher keine Rückwirkung 

mit der Folge, dass umsatzsteuerliche Registrierungs-

pflichten	des	Zwischenhändlers	nicht	nachträglich	ver-
mieden werden können.



Steuern & Wirtschaft aktuell 1/2025 13

Empfehlung: 
Achten Sie bei der Erstellung von Rechnungen als 

Zwischenhändler im umsatzsteuerlichen Dreiecks-

geschäft sorgfältig darauf, dass alle entsprechen-

den Bestandteile auf der Rechnung enthalten sind, 

um von der Vereinfachungsregelung eines inner-

gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts Gebrauch 

machen zu können.

Beachten Sie: 
Die klare und umfassende Dokumentation der  

innerorganschaftlichen Leistungen sollte regelmä-

ßig überprüft werden und bleibt in jeder Hinsicht 

essenziell, um steuerliche Risiken zu minimieren.

STEUERN

Nichtsteuerbarkeit von  
Innen umsätzen bei umsatz-
steuerlichen Organschaften

Grenzen der nicht steuerbaren 
Geschäftsveräußerung  
im Ganzen

Der Bundesfinanzhof hat am 29.8.2024 eine 
grundlegende Entscheidung zur umsatzsteuer-
lichen Behandlung von Leistungen innerhalb einer 
Organschaftgetroffen.DiezentraleFragewar,ob
entgeltliche Leistungen einer Organ gesellschaft 
an ihre Organträgerin der Umsatzsteuer unterlie-
gen und ob eine Entnahmebesteue rung bei hoheit-
licher Tätigkeit der Organträgerin erforderlich ist. 

Im Urteilsfall erbrachte eine Organgesellschaft Reini-

gungsleistungen gegen Entgelt an ihre Organträgerin, 

eine	 Stiftung	 öffentlichen	 Rechts.	 Die	 Stiftung	 war	
sowohl im wirtschaftlichen als auch im hoheitlichen 

Bereich tätig. Ein Teil der erbrachten Leistungen be-

traf dabei ausschließlich den hoheitlichen Bereich der 

Organträgerin. Die Finanzverwaltung war der Ansicht, 

dass es sich bei den Reinigungsleistungen für den  

Hoheitsbereich der Organträgerin um unternehmens-

fremde Tätigkeiten handele und sie damit unentgelt-

liche Wertabgaben auslöste.

Der	Bundesfinanzhof	musste	sich	mit	der	Frage	aus-

einandersetzen, ob solche entgeltlichen Leistungen der 

Umsatzsteuer unterliegen und ob die Annahme einer 

unentgeltlichen Wertabgabe in solchen Konstellationen 

korrekt ist. In zwei Vorverfahren entschied der Euro-

päische Gerichtshof am 1.12.2022 und 11.7.2024, dass 

entgeltliche Leistungen zwischen Organgesellschaft 

und Organträger nicht steuer bar sind, auch wenn die 

erbrachten Leistungen für hoheitliche Zwecke des Or-

ganträgers verwendet werden. Zudem führen die ent-

geltlichen Leistungen einer Organgesellschaft an den 

DerBundesfinanzhofhatam29.8.2024klargestellt,
dass die umsatzsteuerliche Nichtsteuerbarkeit einer 
Geschäftsveräußerung im Ganzen ausschließlich für 
Leistungen zwischen dem Übertragenden und dem 
Übernehmenden gilt. Umsätze an Dritte fallen nicht 
unter diese Regelung, es sei denn, es liegt eine (wei-
tere) separate Geschäftsveräußerung vor.

Im Urteilsfall übertrug ein Zweckverband den Betrieb 

eines Schwimmbades auf eine Gebietskörperschaft. 

Der Zweckverband bestand aus einem Landkreis, einer 

Stadt und der Gebietskörperschaft. Neben der Über-

nahme	der	Vermögensgegenstände	verpflichtete	sich	
die Gebietskörperschaft gemäß Übernahmevertrag, 

den Betrieb des Schwimmbades für einen bestimm-

ten Zeitraum fortzuführen. Im Gegenzug leisteten der 

Landkreis und die Stadt Zahlungen an die Gebiets-

körperschaft zur Unterstützung des Betriebs. Der 

FÜR UNTERNEHMEN
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nicht wirtschaftlichen Bereich eines Organträgers nicht 

zu unentgeltlichen Wertabgaben vom wirtschaftlichen 

an den nicht wirtschaftlichen Bereich. Diesen Aussa-

gen	schloss	sich	der	Bundesfinanzhof	am	29.8.2024	an	
und brachte damit Klarheit in die bislang umstrittene 

Rechtsfrage der steuerlichen Behandlung von Innen-

leistungen innerhalb von Organschaften.

Das Urteil bietet mehr Rechtssicherheit für Unterneh-

men in umsatzsteuerlichen Organschaftsstrukturen. 

Es entfällt die Umsatzbesteuerung für entgeltliche 

Leistungen innerhalb der Organschaft und eine Ent-

nahmebesteuerung ist nicht erforderlich. Dennoch 

bleibt die korrekte Dokumentation solcher Leistungen 

unerlässlich.
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Bundesfinanzhof	entschied	am	29.8.2024,	dass	diese	
Zahlungen nicht zur umsatzsteuerlich begünstigten 

Geschäftsveräußerung im Ganzen zählen, da sie von 

Dritten stammen und keine separate Geschäftsveräu-

ßerung darstellen.

Die Nichtsteuerbarkeit beschränkt sich lediglich auf 

Leistungen zwischen dem Übertragenden (hier: Zweck-

gemeinschaft) und dem Empfänger (hier: Gebiets-

körperschaft). Separate Geschäftsveräußerungen der 

Stadt bzw. des Landkreises lagen nicht vor, da nicht sie, 

sondern der Zweckverband das Schwimmbad betrieben 

hat und daher als Unternehmer galt. 

Der	Bundesfinanzhof	hebt	hervor,	dass	nur	die	in	un-

mittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit dem 

Veräußerungsvorgang bewirkten Einzelleistungen als 

nicht steuerbar begünstigt sind, da diese die Betriebs-

fortführung fördern.

Das Urteil verdeutlicht nicht nur die Grenzen der um-

satzsteuerlichen Geschäftsveräußerung im Ganzen, 

sondern präzisiert, dass es sich bei der Betriebsfort-

führung gegen Gegenleistungen durchaus um eigen-

ständige steuerbare Leistungen handeln kann. 

Empfehlung: 
Bestehende und geplante Übertragungsvorgänge 

sollten dahin gehend überprüft werden, ob sämt-

liche Leistungen korrekt umsatzsteuerlich erfasst 

sind, insbesondere bei Über nahmeklauseln oder 

weiteren	Verpflichtungen	in	Verträgen.	

RECHT

Nichtigkeit von Beschlüssen  
bei fehlerhaft einberufener  
Gesellschafterversammlung

Die Einladung zu einer Gesellschafterversammlung 
durch einen unbefugten Partner führt zur Nichtig-
keit der dort gefassten Beschlüsse. Das entschied 
der Bundesgerichtshof am 16.7.2024 und stellte 
klar, dass für Partnerschaftsgesellschaften die im 
Gesellschaftsrecht anerkannten Grundsätze zu Be-
schlussmängeln gelten.

Im Urteilsfall hatte ein Partner einer Rechtsanwalts-

partnerschaftsgesellschaft – ohne die im Gesell-

schaftsvertrag vorgesehene Befugnis – zu einer 

außerordentlichen Gesellschafterversammlung einge-

laden, in der der Ausschluss eines Mitgesellschafters  

beschlossen wurde. 

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hielt dies 

am 20.6.2023 für wirksam, weil nicht ausgeschlos-

sen werden könne, dass der Beschluss auch bei ord-

nungsgemäßer Einladung gefasst worden wäre. Der 

Bundesgerichtshof sah dies am 16.7.2024 jedoch 

anders. Die Einberufung durch einen Unbefugten sei 

nicht nur ein Formmangel, sondern ein grundlegender 

Verstoß gegen das Gesellschaftsrecht. Einladung und 

Beschlussfassung seien untrennbar miteinander ver-

bunden. Wird eine Gesellschafterversammlung nicht 

von der dafür vorgesehenen Person einberufen, gelte 

die Einladung als nicht erfolgt. Daraus folge, dass auch 

die	auf	dieser	Versammlung	getroffenen	Beschlüsse	
nichtig sind. Dies entspricht der bisherigen ständigen 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der 

bei Personengesellschaften, ebenso wie bei Kapital-

gesellschaften, streng auf die formale Ladungsbefug-

nis geachtet werden muss.

Zu beachten ist allerdings, dass die Entscheidung des 

Bundesgerichtshofs einen Fall vor dem Inkrafttreten 

des Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsge-

setzes betraf. Zumindest im Hinblick auf Personenhan-

delsgesellschaften sollte berücksichtigt werden, dass 

der Grundsatz der Nichtigkeit nicht mehr gilt, sondern 

das Gesetz bei Verfahrensfehlern nur noch die Anfecht-

barkeit von Gesellschafterbeschlüssen vorsieht. In der 

Gesetzesbegründung wurde es ausdrücklich der Recht-

sprechung überlassen, zu entscheiden, inwieweit ein 

Verfahrensfehler für die Beschluss fassung Bedeutung 

FÜR GESELLSCHAFTER 
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Beachten Sie: 
Das Urteil des Bundesgerichtshofs unterstreicht 

die Wichtigkeit eindeutiger Rege lungen gerade 

für die Einberufung von Gesellschafterversamm-

lungen. Die im Gesellschaftsvertrag festgelegten 

Formalitäten sollten unbedingt eingehalten wer-

den, um nicht die Nichtigkeit von Beschlüssen 

aufgrund eines Formfehlers zu riskieren.

Fazit: 
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts  

München zeigt, dass die Rechtsvorschriften zur 

Eintragung und Löschung im Grundbuch auch 

nach der Reform des Gesellschaftsrechts streng 

zu beachten sind, insbesondere im Hinblick auf 

die Bewilligungsbefugnis und die korrekte Regis-

trierung im Gesellschaftsregister. Gesellschaf-

tern einer GbR, die Rechtspositionen in einem 

öffentlichen	 Register	 innehat,	 ist	 deshalb	 vorab	
eine Ein tragung als eGbR anzuraten, um Verzöge-

rungen zu vermeiden, wenn es zu einer notwendi-

gen Änderung kommt.

RECHT

Voreintragung der GbR im  
Gesellschaftsregister bei  
Löschung von Rechten

Das Oberlandesgericht München entschied am 
8.10.2024, dass im Fall der Löschung eines Rechts, 
das zugunsten einer GbR (Gesellschaft bürger- 
lichen Rechts) im Grundbuch eingetragen ist, seit 
dem Inkrafttreten des Personengesellschafts-
rechtsmodernisierungsgesetzes die Voreintragung 
der GbR im Gesellschaftsregister für den Nachweis 
der Bewilligungsbefugnis notwendig ist. Die Neu- 
regelungen erfordern, dass die GbR im Gesell-
schaftsregister eingetragen und die Änderungen 
dann ins Grundbuch übernommen werden müssen.

FÜR GESELLSCHAFTER 

haben muss, damit er zur Anfechtbarkeit führt. Nach 

der dargestellten Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

war dies bislang irrelevant. Eine Nichtigkeit kann darü-

ber hinaus angenommen werden, wenn ein Beschluss 

in den unverzichtbaren Kernbereich der Mitgliedschaft 

eingreift. Auch hier wurde es bewusst der Rechtspre-

chung überlassen, festzulegen, welche Rechte zum un-

verzichtbaren Kernbereich der Mitgliedschaft gehören. 

Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesgerichtshof künf-

tig die Ladung durch einen Unbefugten einordnen 

wird. So wäre es möglich, dass der Bundesgerichtshof 

dies weiterhin als schweren Ladungsfehler einordnet, 

der einer Nichtladung gleichkommt und damit stets 

nichtig ist. Es wäre aber auch möglich, dass unter 

Berücksichtigung der Gesetzesänderung ein solcher 

Mangel nur noch zur Anfechtbarkeit des Beschlusses 

führt und auch nur dann, wenn er für die Beschluss-

fassung relevant war.  

In der Entscheidung des Oberlandesgerichts München 

vom 8.10.2024 ging es um die Frage, ob bei der Lö-

schung eines Rechts, das zugunsten einer GbR (Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts) im Grundbuch eingetragen 

war, eine vorherige Eintragung der Gesellschaft im Ge-

sellschaftsregister erforderlich ist.

Der Urkundsnotar argumentierte, dass eine teleolo-

gische Reduktion der Vorschriften für die Voreintragung 

im Gesellschaftsregister vorgenommen werden sollte, 

da die GbR bei einer Löschung eines gegenstandslo-

sen	Rechts	nicht	von	der	Löschung	profitiere	und	da-

her	keine	Pflicht	zur	Eintragung	im	Gesellschaftsregis-

ter bestehen sollte. Das Oberlandes gericht München 

lehnte diese Argumentation jedoch ab und hielt fest, 

dass keine planwidrige Regelungs lücke vorliege. Eine 

teleologische Reduktion komme nicht in Betracht, da 

die Neuregelungen des Personengesellschaftsrechts-

modernisierungsgesetzes abschließend die Ausnah-

meregelungen regelten. Da danach der Nachweis der 

Bewilligungsbefugnis nur noch durch Eintragung im Ge-

sellschaftsregister erbracht werden kann, konnte das 

Grundbuchamt in diesem Fall der Löschung der Grund-

dienstbarkeit nicht zustimmen.
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Keine Eintragung einer GmbH & 
Co. KG vor ihrer Komplementärin

Hinauskündigungsklauseln in 
der Start-up-Finanzierung

Damit eine Kommanditgesellschaft ins Handels-
register eingetragen werden kann, muss ihre 
Komplementärin, die selbst einer Eintragung ins 
Handelsregister bedarf, bereits eingetragen sein. 
Das Oberlandesgericht Brandenburg entschied am 
10.7.2024, dass die frühere Praxis, eine Komman-
ditgesellschaft mit einer Vor-GmbH als Komple-
mentärin einzutragen und später zu korrigieren, 
nicht mehr zulässig ist. 

Im Urteilsfall hatte eine Kommanditgesellschaft die Ein-

tragung beantragt, obwohl ihre Komplemen tä rin – eine 

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – noch 

nicht im Handelsregister eingetragen war. Das Regis-

tergericht lehnte den Antrag ab, da nach neuem Recht 

die Kommanditgesellschaft erst eingetragen werden 

kann, wenn ihre Komplementärin bereits registriert ist.

Bisher konnte eine Kommanditgesellschaft auch dann 

eingetragen werden, wenn ihre Komplementärin ledig-

lich als Vor-GmbH existierte. Es entsprach gängiger 

Praxis, dass die Kommanditgesellschaft zunächst mit 

der Vor-GmbH als Komplementärin in das Handels-

register eingetragen wurde und nach der vollzogenen 

Eintragung der GmbH im Handelsregister eine entspre-

chende Richtigstellung erfolgte. Dies ist wegen der seit 

dem 1.1.2024 geltenden Änderungen durch das Per-

sonengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz nicht 

mehr möglich. Nunmehr ist gesetzlich festgelegt, dass 

eine Eintragung erst zulässig ist, wenn die Komplemen-

tärin bereits registriert ist. Dies wurde durch das Ober-

landesgericht Brandenburg auch so bestätigt.

Interessanterweise stellt das Gericht klar, dass die 

materielle Rechtslage, der zufolge die Kommandit-

gesellschaft bereits mit Abschluss des Gesellschafts-

vertrags existiert, nicht berührt wird. Dies bedeutet, 

dass die Kommanditgesellschaft in der Gründungs-

phase rechtlich als solche bestehen kann, bis die for-

mellen Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind. 

Damit wird die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der 

Kommanditgesellschaft, deren Komplementärin bis zur 

Eintragung die Vor-GmbH ist, in einem gewissen Um-

fang gewahrt, obwohl die formelle Eintragung der Kom-

manditgesellschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt 

erfolgen kann.

In vielen Start-ups werden sog. Vesting-Klauseln 
vereinbart, um Gründer langfristig an das Unter-
nehmen zu binden. Ein aktuelles Urteil des Kam-
mergerichts Berlin vom 12.8.2024 zeigt, dass 
durch eine solche Klausel die Ausschließung eines 
Mitgesellschafters ohne sachlichen Grund („Hin-
auskündigungsklausel“) sachlich gerechtfertigt 
und damit wirksam sein kann.

Investoren	verlangen	in	Start-ups	häufig	sog.	Vesting- 
Klauseln.	 Darin	 verpflichtet	 sich	 der	 Gesellschafter	 
bereits zum Verkauf der Anteile an seine Mitgesell-

schafter, wenn er innerhalb der Vesting-Periode aus-

scheidet. Sie sollen einerseits Gründer an das Unter-

nehmen binden und andererseits Investoren Sicherheit 

für einen Erwerb weiterer Anteile im Falle des Aus-

scheidens geben. 

Das Kammergericht Berlin entschied am 12.8.2024, 

dass eine Hinauskündigungsklausel in einer solchen 

Vesting-Regelung ausnahmsweise wirksam sein kann, 

wenn sie darauf abzielt, den Fortbestand der Gesell-

schafterstellung mit dem weiteren Engagement des 

Gründers zu verknüpfen. Im konkreten Fall hatten die 

Gründer einer GmbH mit den Investoren vereinbart, 

dass sie bei ordentlicher Kündigung ihres Beschäfti-

gungsverhältnisses im ersten Jahr ihre Anteile vollstän-

dig verlieren. Ein Gründer, der sein Beschäftigungs-

verhältnis gekündigt hatte, hielt diese Regelung für 

sittenwidrig. Das Gericht folgte dieser Argumentation 

jedoch nicht. 

FÜR UNTERNEHMEN

FÜR UNTERNEHMEN

Beachten Sie: 
Die neue Rechtslage verschärft die Voraus-

setzungen für die Eintragung einer Komman-

ditgesellschaft deutlich und erfordert von den 

Gesellschaftern, ihre Eintragungen sorgfältig 

vorzubereiten, insbesondere um Verzögerungen 

bei zeitkritischen Investitionsvorhaben oder not-

wendigen Umstrukturierungen sowie zusätzliche 

Kosten zu vermeiden.
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Sozialversicherungspflicht 
von GmbH-Geschäftsführern 
bei Holding-Konstellation

Das Bundessozialgericht hat am 20.2.2024 erneut 
klargestellt, dass Fremdgeschäftsführer einer 
GmbHsozialversicherungspflichtigsind,wennsie
nicht über eine ausreichende Rechtsmacht zur 
selbstständigen Einflussnahme auf Gesellschaf-
terbeschlüsse verfügen. Das Gericht hat zugleich 
klargestellt,dasssicheinmaßgeblicherEinfluss
aus Holding- und Konzernstrukturen ergeben 
kann, in denen ein Geschäftsführer zwar nicht an 
der von ihm zu führenden Gesellschaft, dafür aber 
an der Mutter- oder weiteren Konzerngesellschaf-
ten beteiligt ist.

FÜR UNTERNEHMEN

Grundsätzlich sind Hinauskündigungsklauseln, die 

einem Gesellschafter ohne sachlichen Grund den Aus-

schluss aus der Gesellschaft ermöglichen, unwirksam. 

Allerdings kann eine solche Regelung gerechtfertigt 

sein, wenn besondere Umstände vorliegen. Das Ge-

richt sah diese als gegeben an, da die Klausel dem 

Interesse der Investoren und der Mitgründer diene. 

Die Investoren müssten sich darauf verlassen können, 

dass die Gründer sich mit vollem Einsatz für das Unter-

nehmen engagieren. Gleichzeitig ermögliche eine sol-

che Klausel, dass Unstimmigkeiten im Gründerteam 

frühzeitig erkannt und bereinigt werden.

Solche Vesting-Regelungen können nicht nur den  

Investoren, sondern auch den Gründern selbst nutzen. 

Sie	helfen,	notwendige	Finanzmittel	zu	beschaffen	und	
potenzielle	Konflikte	zwischen	Gesellschaftern	frühzei-
tig zu lösen. Allerdings müssen sie zeitlich begrenzt 

und sachlich gerechtfertigt sein, um wirksam zu sein.

Praxistipp: 
Start-ups sollten sog. Vesting-Klauseln sorgfältig 

gestalten. Eine befristete Hinauskündigung kann 

zulässig sein, wenn sie mit sachlichen Gründen  

– etwa dem langfristigen Engagement der Grün-

der – gerechtfertigt wird.

Die sozialversicherungsrechtliche Einordnung von  

Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH ist eine 

seit Jahren kontrovers diskutierte Frage. Im Kern geht 

es darum, unter welchen Voraussetzungen ein Gesell-

schafter-Geschäftsführer als selbstständig oder als 

abhängig beschäftigt gilt. Die Abgrenzung ist entschei-

dend	für	die	Sozialversicherungspflicht.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 

liegt eine selbstständige Tätigkeit nur dann vor, wenn 

der Geschäftsführer mindestens 50 % der Gesellschafts-

anteile hält oder ihm eine umfassende Sperrminorität 

eingeräumt wurde. Diese muss es ihm ermöglichen, die 

Geschäftspolitik der Gesellschaft maßgeblich mitzu- 

bestimmen. Das Bundessozialgericht konkretisierte am 

20.2.2024 seine bisherige Rechtsprechung und stellte 

klar, dass die Rechtsmacht auch daraus resultieren 

kann, dass der (Fremd-)Geschäftsführer kraft seiner 

Stellung als Gesellschafter einer anderen Gesellschaft 

in	der	Lage	ist,	Einfluss	auf	den	Inhalt	von	Gesellschaf-
terbeschlüssen der von ihm geführten Gesellschaft zu 

nehmen. Für die sozialversicherungsrechtliche Status-

beurteilung ist eine abgeleitete Rechtsmacht aber nur 

beachtlich, wenn sie durch Gesellschaftsvertrag ein-

deutig geregelt ist und unmittelbar auf das zu beurtei-

lende Rechtsverhältnis durchschlägt.

Im vorliegenden Fall war der Geschäftsführer nicht 

direkt an der GmbH beteiligt, sondern nur über eine 

Holding-GmbH, an der er zusammen mit seiner Ehefrau 

je zur Hälfte beteiligt war. Trotz dieser Beteiligung kam 

das Gericht zu dem Schluss, dass er nicht in der Lage 

war, wesentliche Entscheidungen in der GmbH selbst-

bestimmt	zu	treffen.	Erforderlich	wäre	dafür,	dass	der	
Geschäftsführer auf die Gesellschafterversammlung 

der	GmbH	maßgebenden	Einfluss	nehmen	kann.	Dies	
war dem Geschäftsführer jedoch nicht möglich, da  

seine Ehefrau als Mitgesellschafterin ebenfalls über 

50 % der Gesellschaftsanteile an der Holding-GmbH 

verfügte. Maßgeblich war für das Gericht, dass eine 

(unzulässige) uneinheitliche Stimm abgabe für die 

Holding-GmbH in der Gesellschafterversammlung 

der GmbH als Stimmenthaltung zu werten ist. Da der  

Geschäftsführer somit nicht aus eigener Kraft, sondern 

nur unter Mithilfe seiner Ehefrau eine ausschlaggeben-

de	 Einflussnahmemöglichkeit	 auf	 Gesellschafterbe-

schlüsse der GmbH hat, sah das Bundessozialgericht 

keine hinreichende Selbstständigkeit gegeben und 

nahm eine abhängige Beschäftigung und damit eine 

Sozialversicherungspflicht	an.
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Fazit: 
Das Urteil des Bundessozialgerichts verdeutlicht, 

dass	die	Sozialversicherungspflicht	für	Geschäfts-

führer weiterhin strengen Prüfkriterien unterliegt. 

Besonders in Fällen, in denen eine Beteiligung 

über eine zwischengeschaltete Holding besteht, 

muss sorgfältig geprüft werden, ob der Geschäfts-

führer wirklich eine beherrschende Stellung inne-

hat oder nicht.

Fristlose Kündigung wegen  
vorgetäuschter Arbeits- 
unfähigkeit

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat am 
8.7.2024 die fristlose Kündigung einer Grundschul-
sekretärin für wirksam erklärt, die sich krankge-
meldet hatte, um an einem Trainer-Lehrgang teil-
zunehmen. Die Entscheidung betont, dass eine 
vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit einen wichtigen 
Grund für eine außerordentliche Kündigung dar-
stellt.

Die Klägerin war seit 2007 als Sekretärin an einer 

Grundschule beschäftigt. Im September 2022 wurde 

ihr mitgeteilt, dass ihr am 6.7.2023 kein Urlaub ge-

währt werden könne. Am 5.7.2023 meldete sich die 

Klägerin telefonisch krank und legte eine ärzt liche 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für die Zeit vom  

5. bis 7.7.2023 vor. Am 6.7.2023 nahm sie an einem 

Trainer-Lehrgang teil. Als die Arbeitgeberin davon er-

fuhr, hörte sie die Klägerin an und kündigte ihr am 

18.7.2023 außerordentlich fristlos.

Da der Arbeitgeber das Nichtvorliegen einer Arbeitsun-

fähigkeit regelmäßig nicht beweisen kann, darf sich der 

Arbeitnehmer nicht mit einem einfachen Bestreiten und 

einem Verweis auf die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung begnügen. Vielmehr muss der Arbeitnehmer im 

Rahmen einer sekundären Darlegungslast vortragen, 

welche tatsächlichen Umstände für das Vorliegen der 

Arbeitsunfähigkeit sprechen. 

Dieser sekundären Darlegungslast ist die Klägerin 

nicht nachgekommen. Laut dem Landesarbeitsgericht  

FÜR ARBEITGEBER

Niedersachsen vom 8.7.2024 genügt hierfür die ärzt-

liche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht. Zwar 

komme dieser ein hoher Beweiswert zu, jedoch habe 

der Arbeitgeber den Beweiswert der Krankschreibung 

erschüttert. Dies ergebe sich zunächst daraus, dass 

die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für einen Zeit-

raum ausgestellt worden ist, für den die Klägerin un-

streitig zuvor Urlaub begehrt hat. Verstärkt werde dies 

durch die Teilnahme an dem Trainer-Lehrgang. Die Teil-

nahme an einem Lehrgang setze eine Belastbarkeit vo-

raus, die mit einer angeblichen Arbeitsunfähigkeit nicht 

vereinbar war. Die Klägerin konnte nicht überzeugend 

erklären, welche gesundheitlichen Einschränkungen 

ihre Arbeitsfähigkeit verhinderten, aber gleichzeitig 

die Teilnahme am Lehrgang ermöglichten. Neben der 

Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung habe die 

Klägerin keinen ausreichenden Vortrag zu der Ursache 

ihrer Erkrankung geleistet. Damit stand für das Gericht 

eine vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit fest.

Aufgrund der Schwere des Vertrauensbruchs hielt 

das Landesarbeitsgericht Niedersachsen die außer-

ordentliche Kündigung ohne vorherige Abmahnung für  

gerechtfertigt.

Fazit: 
Arbeitgeber können eine Kündigung ausspre-

chen, wenn berechtigte Zweifel an der Arbeitsun-

fähigkeit bestehen. Wird dadurch der Beweiswert 

einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüt-

tert, müssen Arbeitnehmer glaubhaft machen, 

dass sie tatsächlich arbeitsunfähig waren.  
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OffenlegungvonJahres- 
abschlüssen 2023

Data Governance und Daten-
qualität für Nachhaltigkeit und 
künstliche Intelligenz

Das Bundesamt für Justiz hat mitgeteilt, dass für 
Jahresabschlüsse, die zwar verspätet, aber noch 
vor dem 1.4.2025 zur Offenlegung bzw. Hinter-
legung übermittelt werden, kein Ordnungsgeld-
verfahren eingeleitet wird. 

Bis zum 31.12.2024 waren Kapitalgesellschaften und 

diesen	gleichgestellte	Gesellschaftsformen	verpflich-

tet, ihre Jahres- sowie Konzernabschlüsse mit dem  

Bilanzstichtag 31.12.2023 an das Unternehmens-

register	für	Zwecke	der	Offenlegung	bzw.	Hinterlegung	
zu übermitteln.

Das Bundesamt für Justiz hat nun – wie im Vorjahr –

mitgeteilt,	 dass	 es	 bei	 verspäteten	 Offenlegungen	
von Jahresabschlüssen mit Bilanzstichtag 31.12.2023 

vor dem 1.4.2025 kein Ordnungsgeldverfahren ein-

leiten wird. Damit sollen angesichts der anhaltenden 

Nachwirkungen der Ausnahmesituation der COVID-19- 

Pandemie die Belange der Beteiligten angemessen be-

rücksichtigt werden. Hierdurch wird faktisch die Frist 

zur	Offenlegung	verlängert.

Sollte	eine	Offenlegung	erst	nach	dem	1.4.2025	erfol-
gen, leitet das Bundesamt für Justiz ein Ordnungsgeld-

verfahren ein. Daraus resultiert in der Regel zunächst 

eine Verfahrensgebühr in Höhe von ungefähr 100 € 

und eine Nachfrist von sechs Wochen. Nach Ablauf der 

Nachfrist wird das Ordnungsgeld endgültig festgesetzt.

In unserer digitalen Welt sind Daten das Herzstück 
vieler Geschäftsprozesse und strate gischer Ent-
scheidungen. Dabei ist die Qualität dieser Daten  
u. a. entscheidend für den Erfolg in der Nachhaltig-
keitsberichterstattung, bei der Nutzung von künst-
licher Intelligenz und bei Digitalisierungsanforde-
rungen wie der E-Rechnung.

In unserer digitalen Welt sind Daten das Herzstück 

vieler Geschäftsprozesse und strategischer Entschei-

dungen. Dabei ist die Datenqualität für viele Prozesse 

entscheidend.

Datenqualität und Nachhaltigkeit
Die	European	Sustainability	Reporting	Standards	(ESRS)	
der Europäischen Union erfordern eine gute Datenquali-

tät,	damit	die	Berichtspflichten	efÏzient	und	skalierbar	
umgesetzt werden können. Die Unternehmen müssen 

sicherstellen, dass ihre Daten korrekt, vollständig und 

aktuell sind, um die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf 

die Umwelt genau zu messen und zu berichten. Eine 

hohe Datenqualität ermöglicht es Unternehmen, die 

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen, ohne 

in unnötiger Bürokratie zu versinken.

Datenqualität und künstliche Intelligenz
Der Einsatz von Anwendungen mit künstlicher Intel-

ligenz nimmt in verschiedenen Wirtschaftsbereichen 

stetig zu. Die Ergebnisse dieser Anwendungen sind  

jedoch stark von der Qualität der zugrunde liegen-

den Daten abhängig. Schlechte Datenqualität kann 

zu fehlerhaften Modellen und ungenauen Vorher- 

sagen führen. Data Governance stellt sicher, dass die 

Datenqualität durch standardisierte Prozesse, klare 

Datenmodelle und regelmäßige Überprüfungen ge-

währleistet wird. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, 

die Fehlerquote zu minimieren und die Basis für eine 

erfolgreiche Anwendung mit künstlicher Intelligenz zu 

schaffen.

Datenqualität und E-Rechnung
Die	Implementierung	der	E-Rechnung	erfordert	häufig	
die Digitalisierung und Optimierung der Rechnungs-

prozesse in Unternehmen. Eine hohe Datenqualität 

ist hierbei unerlässlich, um Fehler zu vermeiden und 

FÜR BILANZIERENDE UNTERNEHMEN FÜR UNTERNEHMEN

Fazit: 
Die	 Offenlegung	 von	 Jahres-	 und	 Konzernab-

schlüssen für das Geschäftsjahr 2023 sollte bis 

spätestens zum 1.4.2025 erfolgen.

JAHRESABSCHLUSS DIGITALISIERUNG
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die	 EfÏzienz	 zu	 steigern.	 Data	 Governance	 trägt	 zur	
Sicherstellung der Integrität und Konsistenz der Rech-

nungsdaten bei, was eine schnellere Verarbeitung und 

bessere Nachverfolgbarkeit ermöglicht. Dies reduziert 

nicht nur den Verwaltungsaufwand, sondern verbes-

sert auch die Transparenz über die Finanzprozesse.

Fazit
Die Relevanz von Datenqualität und Data Governance 

kann nicht ausreichend hervorgehoben werden. Sie 

sind wesentliche Bestandteile einer erfolgreichen Un-

ternehmensstrategie und tragen maßgeblich zur Errei-

chung	von	Nachhaltigkeits	zielen,	der	effektiven	Nut-
zung von künstlicher Intelligenz und der Opti mierung 

von Geschäftsprozessen bei. Daher sollten die beiden 

Aspekte bei jedem Projekt und jeder Prozessänderung 

mitgedacht werden. Unternehmen, die in diese Berei-

che investieren, sind besser gerüstet, um den Heraus-

forderungen der digitalen Transformation zu begegnen 

und langfristigen Erfolg zu sichern.

Praxistipp: 
Einfache Prüfungen mit Tools wie PowerBI oder 

Excel	 helfen	 häufig,	 offensichtliche	 Mängel	 in	
der Datenqualität schnell und pragmatisch auf-

zudecken.

Folgen der verspäteten  
Umsetzung der CSRD in  
deutsches Recht

Auch nach der Bundestagswahl dürfte weiterhin 
unklar bleiben, wann die Umsetzung der Corpo-
rate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in 
deutsches Recht erfolgt. Signale der Europäischen 
Kommission deuten derweil auf Erleichterungen 
und Anpassungen an der bisherigen Richtlinie hin.

Die ursprüngliche Frist zur Umsetzung der Corporate 

Sustainability	Reporting	Directive	(CSRD)	in	nationale	
Gesetzgebung im Sommer 2024 haben die Bundes-

republik Deutschland und die Mehrheit der Mitglied-

staaten der Europäischen Union bereits verpasst. Da 

das Gesetz ebenfalls nicht im weiteren Jahresverlauf in 

FÜR UNTERNEHMEN 

Kraft getreten ist, hat dies weitreichende Konsequen-

zen	für	die	betroffenen	Unternehmen.	

Die CSRD ist eine europäische Richtlinie und erfordert 

die Überführung in nationales Recht, damit Unterneh-

men	zur	Einhaltung	verpflichtet	werden.	Da	dies	bis-

lang nicht geschehen ist, müssen Unternehmen die 

Richtlinienbestimmungen für das Geschäftsjahr 2024 

nicht berücksichtigen. Die verspätete Umsetzung führt 

dazu,	 dass	 keine	 unmittelbare	 Verpflichtung	 zur	 An-

wendung der neuen Standards besteht.

Die Vorgaben der CSRD können nicht rückwirkend auf 

bereits abgeschlossene Geschäftsjahre angewendet 

werden, da dies gegen das Rückwirkungsverbot versto-

ßen würde. Ein Umsetzungsgesetz kann Unternehmen 

nicht	dazu	verpflichten,	rückwirkend	für	das	Geschäfts-

jahr 2024 einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen 

oder prüfen zu lassen.

Für das Geschäftsjahr 2024 gelten daher weiterhin die 

bisherigen	 Regelungen	 zur	 nichtfinanziellen	 Berichter-
stattung. Unternehmen können ihre Berichte nach den 

bisherigen	Standards	erstellen	und	veröffentlichen	–	bei-
spielsweise außerhalb des Lageberichts. Obwohl die Eu-

ropean	Sustainability	Reporting	Standards	(ESRS)	durch	
eine europäische Verordnung bereits verabschiedet wur-

den, bleibt deren Anwendung für das Jahr 2024 freiwillig.

Da die CSRD nicht rechtzeitig umgesetzt wurde, be-

steht	 auch	 keine	 gesetzliche	 Pflicht	 zur	 inhaltlichen	
Prüfung	der	nichtfinanziellen	Berichterstattung	für	das	
Geschäftsjahr 2024. Unternehmen können jedoch frei-

willig eine Prüfung durchführen lassen, was Vorteile 

wie eine höhere Glaubwürdigkeit und Verbesserungs-

potenziale für künftige Berichte bietet.

Unterdessen hat die Europäische Kommission Im-

pulse aus der Wirtschaft und den Mitgliedstaaten  

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit aufgenommen 

und	diverse	Maßnahmen	in	einem	„Wettbewerbskom-

pass“	angekündigt.	Unter	anderem	soll	ein	Bürokratie-

abbau den Aufwand bei Unternehmen verringern. Be-

richtspflichten,	vor	allem	im	Bereich	der	Nachhaltigkeit,	
sollen vereinheitlicht und vereinfacht werden. Denkbar 

ist	dies	z.	B.	durch	die	Verringerung	von	Angabepflich-

ten, die Einführung neuer Schwellenwerte für Größen-

klassen	und	die	damit	einhergehenden	Pflichten	sowie	
durch eine Harmonisierung der bisherigen Erforder-

nisse nach der CSRD, der europäischen Taxonomie- 

Verordnung und der Europäischen Lieferkettenrichtli-

nie CSDDD durch ein sog. Omnibus-Verfahren.
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Hinweis: 
Unternehmen sollten an ihrem Erstellungspro-

zess	 hinsichtlich	 der	 Corporate	 Sustainability	
Reporting Directive (CSRD) festhalten und die 

Entwicklungen auf europäischer Ebene genau 

beobachten, um vorausschauend darauf reagie-

ren zu können.
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Neue Mitarbeiter:

Im Dezember durften wir Zara Iftikhar als Steuerassis-

tentin begrüßen. Außerdem freuen wir uns, seitdem 

auch Simon Franz als IT-Transformationsmanager im 

Team zu haben.

Weiteren Zuwachs durften wir im Januar 2025 verzeich-

nen: Prof. Dr. Thomas Borstell unterstützt unser Team 

bei HLB Schumacher Ganteführer im Bereich Transfer 

Pricing als Of Counsel. Ebenfalls neu mit an Bord sind 

FranziskaChafi als Steuerassistentin Corporate Tax 

sowie Alexander Engler, der unser Team im Bereich 

OfÏce	&	Facility	verstärkt.	

Auch im Februar dürfen wir neue Kolleginnen und Kol-

legen begrüßen: Tatjana Dregert startet in der Finanz-

buchhaltung und Daniela Knebel bei den Kanzlei-Ser-

vices. Emine Atça wird ab sofort als Steuerfachwirtin 

bei uns tätig sein und Michelle Vißers als Wirtschafts-

prüfungsassistentin. Darüber hinaus verstärkt Joshua 
Röddinger das Team Finanzen & Controlling.

Besonders freut uns das Interesse der Generation Z an 

unserem Unternehmen: Seit November 2024 ist Niklas 
Tepe Werkstudent bei der HLB Schumacher Ganteführer 

Transfer Pricing GmbH tätig und MichałGarbacz unter-

stützt unsere polnischen Teams der Gesellschaften HLB 

Ganteführer Tax and Accounting Services GmbH als auch 

das der HLB Schumacher Ganteführer Transfer Pricing 

GmbH. Außerdem zählen wir seit Februar im Bereich 

Corporate Tax auf die Unterstützung durch unsere neuen  

Werkstudenten Jennefer Javad und Tarik Talbioui. 
Die IT-Abteilung wird um Werkstudent Selvedin Seljek  

ergänzt.

Wir heißen alle neuen Kolleginnen und Kollegen herz-

lich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit!

Publikationen: 

Transportgüterversicherung und Versicherungsteuer – 

Update; Birgit Voß, Januar 2025

 

Aktuelles aus unserem Hause

Events: 

Weihnachtsfeier im Maxhaus – Ein kleiner Nachbericht
Am 29. November 2024 war es wieder so weit: Die Türen 

des	Maxhauses	 in	der	Düsseldorfer	Altstadt	öffneten	
sich für einen Großteil der Ganteführer Belegschaft. 

Nach einem entspannten Empfang und einem lockeren 

Get-together nahmen die Gäste an den weihnachtlich 

geschmückten Tafeln im Klosterhof Platz. Der Abend 

begann mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr 

sowie einem Ausblick auf die Zukunft – teils sogar in 

gesanglicher Form vorgetragen. 

Die positiven Aussichten trugen zur ausgelassenen 

Stimmung bei: Der DJ sorgte für passende Musik, das 

Tanzbein wurde ausgiebig geschwungen und bis in den 

späten	Abend	das	reichhaltige	Buffet	genossen.	Nach	
Mitternacht ließen einige den Abend noch in einer be-

nachbarten Bar gemütlich ausklingen. 

Da bald schon der Frühling vor der Tür steht, freuen wir 

uns, mit unserer Altweiber-Büro-Party den Winter ver-

treiben zu können … 
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2025 wird für uns ein besonderes Jahr – wir feiern 
Jubiläum!
In diesem Jahr werden wir 50 Jahre alt. Seit unserer 

Gründung 1975 hat sich unsere Kanzlei zu einer der füh-

renden multidisziplinären Kanzleien für den Mittelstand 

in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Heute begleiten wir 

mittelständische Unternehmen, Unternehmerfamilien, 

Konzerngruppen, Kommunen, Künstler und Galerien aus 

dem In- und Ausland – immer mit dem klaren Fokus, 

Menschen und Unternehmen erfolgreich zu unterstützen.

Dieser Erfolg basiert auf tief verwurzelten Werten: Unser  

Team aus rund 210 Kolleg:innen arbeitet mit Fach-

wissen, Leidenschaft und Engagement daran, dass 

Ganteführer weit mehr ist als nur eine Kanzlei. Es ist 

ein Ort, an dem Zusammenarbeit und Innovation gelebt 

werden.

Ebenso prägend ist das Vertrauen unserer Mandanten, 

deren Anliegen und Visionen uns antreiben, Tag für Tag 

unser Bestes zu geben. Und natürlich spielt unsere 

Heimatstadt Düsseldorf eine zentrale Rolle in unserer 

Geschichte. Die Stadt ist nicht nur unser Standort, son-

dern auch ein Teil unserer Identität; erst recht dann, 

wenn wir in die geschichtsträchtige Kämmerei im Her-

zen Düsseldorfs umgezogen sind. Sie wird ab April unser 

neues Zuhause sein und passt perfekt zu unserer Vision, 

Tradition und Moderne miteinander zu verbinden. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die 

uns in den letzten 50 Jahren begleitet haben. Wir freuen 

uns schon auf die nächsten Jahrzehnte – in Düsseldorf 

und darüber hinaus!

Beitritt Club 111:

Der Februar markiert im Rheinland die Hochsaison der 

5. Jahreszeit. Anlässlich unseres eigenen 50-jährigen 

Bestehens und des 200-jährigen Jubiläums des Düssel-

dorfer Karnevals ist unsere Kanzlei dem Club 111 bei-

getreten. 

Der Club setzt sich für die Förderung kleiner Vereine in 

unserer Heimatstadt ein und trägt dazu bei, die Vielfalt 

und Tradition des Karnevals zu bewahren. Wie wir uns 

darüber hinaus gesellschaftlich engagieren, erfahren 

Sie auf unserer Webseite https://www.gamapa.de/

gesellschaftliches-engagement/ 



Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB ist eine  
Sozietät aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und 
Rechtsanwälten. Seit Gründung im Jahr 1975 sind wir  
zu einer der führenden multidisziplinären Mittelstands- 
kanzleien in der Region Düsseldorf gewachsen. 
Mit einem Team von rund 210 Mitarbeitern beraten wir 
Unternehmen aus dem In- und Ausland, vermögende  
PrivatpersonenundFamily-OfÏcessowieeineVielzahl
von gemeinnützigen Stiftungen und Vereinen, Kom mu - 
nen und kommunalen Unternehmen. 

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen 

jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und 

können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche Beratung bei Bedarf direkt 

mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses Rundschreibens entsteht kein Mandatsverhältnis.

Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte

Zudem sind wir Mitglied von HLB Deutschland, einem 
Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaften. 233 Partner und 1.898 
Berufsträger und Mitarbeiter kümmern sich um die  
Belange der meist mittelständischen Mandanten.
HLB Deutschland wiederum ist Teil von HLBI, dem inter-
nationalen Netzwerk. Mit 795 Büros in 158 Ländern sind 
wir für unsere Kunden als Mitglied so in allen bedeuten-
den Wirtschaftszentren rund um den Globus präsent.

Über uns

Ihre Ansprechpartner zu Fragen zu Steuern und Wirtschaft:

Poststraße 1–3

40213 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 211- 89 89 -0 

mail@gamapa.de

www.gamapa.de

Bernd Rühland, LL.M.
Rechtsanwalt, Steuerberater

Fachanwalt für Steuerrecht

E-Mail: ruehland@gamapa.de

Roland Moskat
Steuerberater

E-Mail: moskat@gamapa.de

Daniel Troost
Steuerberater

E-Mail: troost@gamapa.de

Claudia Stork
Wirtschaftsprüferin

Steuerberaterin

E-Mail: stork@gamapa.de

Thomas Kozik
Steuerberater, Fachberater für 

internationales Steuerrecht

E-Mail: kozik@gamapa.de

Norbert Pull
Steuerberater

E-Mail: pull@gamapa.de

Michael Baum
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

E-Mail: baum@gamapa.de

Rüdiger Schaar
Steuerberater, Fachberater für Cont-

rolling u. Finanzwirtschaft (DStV e.V.)

E-Mail: schaar@gamapa.de

Sabine Nowak
Wirtschaftsprüferin

Steuerberaterin

E-Mail: nowak@gamapa.de


